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Verordnung über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach § 36 des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes 

Vom 6. April 2009 

Auf Grund des § 36 des Brandenburgischen Hochschulgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 
2008 (GVBl. I S. 318) verordnet die Ministerin für Wissen
schaft, Forschung und Kultur: 

§ 1 
Zweck der Datenverarbeitung 

Die Hochschulen können ohne Einwilligung der Betroffenen 
personenbezogene Daten von wissenschaftlichem und künstle
rischem Personal verarbeiten, soweit dies zur Beurteilung der 
Lehr- und Forschungstätigkeit, des Studienangebotes, der Be
werbungssituation sowie des Ablaufs von Studien und Prüfun
gen erforderlich ist. 

§ 2 
Erhebungsmerkmale 

(1) Dient die Erhebung einer Evaluation der Lehre nach § 25 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes oder einem der in § 1 
genannten Zwecke, so können insbesondere Daten erhoben 
werden, die in Ansehung der nachfolgenden Angelegenheiten 
Rückschlüsse erlauben: 

a)	 Angaben zu Studienangebot und Struktur des Lehrangebo
tes und den vermittelten Ausbildungszielen, insbesondere 
zu Praxisbezug, Aktualität und Art des Lehrangebotes so
wie der dadurch bewirkten Vermittlung von Berufsqualifi
kationen und Kompetenzen, 

b)	 Angaben zu Studien- und Lehrorganisation, insbesondere 
zu Präsenzzeiten, Umfang des Selbststudiums, den Zeiten 
von Abschlussarbeiten und zur fachlichen Breite des Lehr
angebots, 

c)	 Angaben zu Leistungsanforderungen und Prüfungsorgani
sation, insbesondere zum Prüfungssystem, der Themen
vergabe, dem Bearbeitungszeitraum für Abschlussarbei
ten, den Korrekturzeiten und der Sicherung der Prüfungs
standards, 

d)	 Angaben zur Lehrpraxis sowie den Lehr- und Lernformen, 
insbesondere zum Lehrangebot, den Lehrinhalten, den di
daktischen Methoden und zur Auswahl der Lehrmaterialien, 

e)	 Angaben zur Studierendenberatung und -betreuung, insbe
sondere zu individuellen Fördermaßnahmen, Ansprechbar
keit und Studienbegleitung. 

(2) Soweit im Rahmen einer Erhebung nach Absatz 1 Auskünf
te und Einschätzungen Dritter eingeholt werden, ist die Spei
cherung und Auswertung nur zulässig, soweit die Angaben sach
bezogen sind. Die Hochschule hat sicherzustellen, dass Äuße
rungen verleumderischen oder offensichtlich beleidigenden In
halts ohne Auswertung gelöscht werden. 

§ 3 
Erhebungsverfahren 

Die Datenerhebung kann erfolgen durch Befragung von Stu
dierenden oder anderen Mitgliedern der Hochschule, durch Ein
beziehung öffentlich zugänglicher schriftlicher Quellen unab
hängig von der Art des Datenträgers oder Einholung schrift
licher Informationen. Das wissenschaftliche oder künstlerische 
Personal der Hochschule ist verpflichtet, auf Ersuchen der Hoch
schule die geforderten Daten mitzuteilen, soweit sie vom Zweck 
der Erhebung gedeckt sind. Hieraus folgt keine Pflicht zur Be
schaffung von Informationen, die nicht im Rahmen der Tätig
keit des Betroffenen gewonnen wurden. 

§ 4 
Satzung 

Die Datenerhebung ist nur zulässig, wenn die Hochschule zu
vor eine Satzung erlässt, die nach Maßgabe dieser Verordnung 
Näheres hinsichtlich Art und Umfang der Daten, Ziel und Zweck 
ihrer Erhebung, Dauer der Datenspeicherung, Kreis der Ver
pflichteten sowie Maßnahmen zur Anonymisierung enthält. 
Die Satzung bedarf der Genehmigung durch die für die Hoch
schulen zuständige oberste Landesbehörde. 

§ 5 
Auswertung der Daten 

(1) Die Hochschule hat durch geeignete Vorkehrungen sicher
zustellen, dass die Daten nur demjenigen Personenkreis zu
gänglich gemacht werden, der die Auswertung und Verarbeitung 
für die in § 1 genannten Zwecke vornimmt. Dieser Kreis be
steht regelmäßig aus dem Präsidenten, einem weiteren für Stu
dium und Lehre zuständigen Mitglied der Hochschulleitung, 
dem Senat oder einem anderen in der Grundordnung bestimm
ten zuständigen Organ der Hochschule, den Dekanen und Stu
diendekanen der jeweiligen Fakultäten und der für Personalan
gelegenheiten zuständigen Arbeitseinheit der Hochschule. Die 
Hochschule kann bestimmen, dass weitere Personen oder Per
sonengruppen in die Auswertung einbezogen werden. Der Per
sonenkreis nach Satz 3 ist durch die nach § 4 zu erlassende Sat
zung festzulegen. 

(2) Eine Verarbeitung der erhobenen Daten zu anderen als den 
in § 1 genannten Zwecken sowie ihre Übermittlung an Dritte, 
insbesondere an Stellen außerhalb der Hochschule, ist unzuläs
sig. Die Rechtsaufsicht der für die Hochschulen zuständigen 
obersten Landesbehörde bleibt unberührt. Die Datenübermitt
lung an externe Gutachterinnen und Gutachter zu Zwecken der 
Lehrevaluation ist zulässig; die Gutachterinnen und Gutachter 
sind zur vertraulichen Behandlung der Daten zu verpflichten. 

(3) Bei der Veröffentlichung von Berichten der Hochschulen zum 
Qualitätsmanagement findet Absatz 5 entsprechend Anwendung. 
Eine andere Art der Veröffentlichung ist nicht zulässig. 

(4) Die Speicherung ist nur zulässig, solange der Zweck der Er
hebung dies erfordert. Danach sind die Daten zu löschen. 



179 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 12 vom 8. Mai 2009 

(5) Die Datenerhebung erfolgt anonym. Es ist sicherzustellen, 
dass die Daten keinen Rückschluss auf die Person zulassen, die 
die entsprechende Angabe im Rahmen des Erhebungsverfah
rens gemacht hat. Die Satzung nach § 4 kann vorsehen, dass 
die Erkennbarkeit der Herkunft aus einer bestimmten Gruppe 
von Mitgliedern oder Angehörigen der Hochschule, dem Teil
nehmerkreis einer bestimmten Lehrveranstaltung oder einer an
deren abstrakt umgrenzten, hinreichend großen Personengrup
pe gewahrt bleibt. 

§ 6 
Unterrichtung, Auskunfterteilung 

(1) Die Betroffenen sind vor Beginn der Datenerhebung über 
den Zweck der Maßnahme und die ausgewählten Erhebungs
merkmale nach § 2 zu unterrichten. 

(2) Die datenverarbeitende Stelle hat dem Betroffenen auf An
trag über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ihre Her
kunft im Sinne von § 5 Absatz 5 Satz 3 sowie Zweck, Art und 
Umfang der Verarbeitung Auskunft zu erteilen. 

(3) Die Rechte der Betroffenen gemäß § 5 des Brandenburgi
schen Datenschutzgesetzes bleiben durch diese Form der Da
tenerhebung unberührt. 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 6. April 2009 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka


Verordnung zur Übertragung von Aufgaben 

des Wasserwirtschaftsamtes 


an die Gewässerunterhaltungsverbände

(Unterhaltungsverbändezuständigkeitsverordnung –


UVZV)


Vom 7. April 2009 

Auf Grund des § 126 Absatz 3 Satz 4 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. De
zember 2004 (GVBl. 2005 I S. 50), der durch Artikel 1 Num
mer 130 Buchstabe d des Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBl. I 
S. 62, 86) neu gefasst worden ist, verordnet der Minister für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz: 

§ 1 
Aufgabenübertragung 

Die Durchführung der dem Wasserwirtschaftsamt gemäß § 126 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 und 5 des Brandenburgischen Was
sergesetzes obliegenden Aufgaben wird in nachfolgend genann
tem Umfang auf die Gewässerunterhaltungsverbände übertra
gen: 

1. 	 Sanierung, Ersatzneubau, Umbau und Rückbau von dem 
Land unterstehenden wasserwirtschaftlichen Anlagen, 

2. 	Ausbau der Gewässer zur Erreichung der Bewirtschaf
tungsziele und zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms 
gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 
Aufgabenerfüllung 

Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt nach Maßgabe der von der 
obersten Wasserbehörde erlassenen Ausführungsvorschriften und 
nach maßnahmebezogenen Vorgaben des Wasserwirtschafts
amtes. 

§ 3 
Bereitstellung der Finanzmittel 

Das Land stellt den Gewässerunterhaltungsverbänden die für die 
Aufgabenerfüllung notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung. 

§ 4 
Eigentumserwerb, Nutzungsverträge, Zulassungen 

Soweit für die Erfüllung der Aufgaben Eigentum zu erwerben 
ist oder Nutzungsverträge abzuschließen oder öffentlich-recht
liche Zulassungen einzuholen sind, erfolgt dies für das Land 
Brandenburg durch die Gewässerunterhaltungsverbände. 

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und am 31. Dezember 2015 außer Kraft. 

Potsdam, den 7. April 2009 

Der Minister für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke
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Erste Verordnung zur Änderung 

der Graduiertenförderungsverordnung


Vom 14. April 2009 

Auf Grund des § 31 Absatz 2 des Brandenburgischen Hoch
schulgesetzes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 318) ver
ordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul
tur: 

Artikel 1 

Die Graduiertenförderungsverordnung vom 15. September 2000 
(GVBl. II S. 325) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Grundbetrag beträgt 715,81 Euro monatlich.“ 

b)	 Absatz 3 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Stipendiat erhält zu dem Grundbetrag einen Fa
milienzuschlag von 102,26 Euro monatlich, 

1.	 wenn ihm oder seinem Ehegatten oder seinem Le
benspartner für ein Kind Kindergeld gewährt wird, 
oder 

2.	 wenn der Ehegatte oder Lebenspartner nicht er
werbstätig ist. 

Für jedes weitere Kind erhöht sich der Familienzu
schlag um 51,13 Euro.“ 

c)	 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Für Sach- und Reisekosten wird pauschaliert ein 
Zuschlag von 25,56 Euro monatlich gewährt.“ 

2.	 § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Über das Stipendium hinaus erzielte Einkünfte im Sinne 
des Einkommensteuerrechts werden auf das Stipendium 
angerechnet, soweit das Jahreseinkommen bei Ledigen ei
nen Betrag von 7 669,38 Euro, bei Verheirateten oder Le
benspartnern einschließlich des Jahreseinkommens des Ehe
gatten oder Lebenspartners 15 338,76 Euro jährlich über
steigt. Für jedes unterhaltspflichtige Kind erhöhen sich 
diese Beträge um 1 227,10 Euro pro Jahr.“ 

3.	 § 6 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 wird die Angabe „§ 5 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130)“ 
durch die Angabe „§ 13 Absatz 8 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I 
S. 318)“ ersetzt. 

4.	 § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. ein promovierter akademischer Mitarbeiter,“. 

b)	 In Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „ein weiterer 
künstlerischer Mitarbeiter“ durch die Wörter „ein wei
terer akademischer Mitarbeiter“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 14. April 2009 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka


Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung 


für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes

des Landes Brandenburg (APOAA)


Vom 2. Mai 2009 

Auf Grund des § 26 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 
2009 (GVBl. I S. 26) verordnet die Ministerin der Justiz im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern und dem Minister 
der Finanzen: 

Inhaltsübersicht


Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen


§ 1 Erwerb der Befähigung 
§ 2 Voraussetzungen für die Zulassung zur Einführungszeit 
§ 3 Bewerbung und Zulassung 
§ 4 Rechtsstellung 

Abschnitt 2

Ausbildung


§ 5 Dauer der Einführungszeit 
§ 6 Gliederung der Einführungszeit 
§ 7 Fachwissenschaftliches Studium 
§ 8 Fachpraktische Ausbildung 
§ 9 Organisation der fachpraktischen Ausbildung 
§ 10 Begleitende Lehrveranstaltungen 
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§ 11 Zeugnisse 
§ 12 Noten 
§ 13 Widerruf 

Abschnitt 3

Amtsanwaltsprüfung; Rechtsstellung nach 


bestandener Prüfung


§ 14 Amtsanwaltsprüfung 
§ 15 Rechtsstellung nach bestandener Prüfung 

Abschnitt 4

Schlussvorschriften


§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen


§ 1 
Erwerb der Befähigung 

Die Befähigung für den Amtsanwaltsdienst besitzt, wer eine 
Einführungszeit (Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des Amts
anwaltsdienstes) abgeleistet und die Prüfung für den Amtsan
waltsdienst bestanden hat. 

§ 2 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Einführungszeit 

(1) Zur Einführungszeit kann ein Beamter zugelassen werden, 
der 

1. 	 die Prüfung für den gehobenen Justizdienst bestanden hat, 
2. 	 nach seiner Persönlichkeit und den bisherigen Leistungen 

für den Amtsanwaltsdienst besonders geeignet erscheint und 
3. 	 das 35. Lebensjahr, bei schwerbehinderten Menschen oder 

Vorliegen sonstiger besonderer Gründe das 40. Lebensjahr, 
noch nicht vollendet hat. 

(2) Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg kann 
von der Zulassungsvoraussetzung des Absatzes 1 Nummer 3 
im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

§ 3 
Bewerbung und Zulassung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Einführungszeit ist auf dem 
Dienstweg an den Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg 
zu richten. 

(2) Die Leitung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft, bei 
dem oder der der Bewerber beschäftigt ist, teilt unter Beifü
gung der letzten dienstlichen Beurteilung mit, ob der gegen
wärtige Leistungsstand von dieser Beurteilung abweicht und 

ob Bedenken gegen die Zulassung zur Einführungszeit be
stehen. Hinsichtlich der dienstlichen Beurteilung gilt die Ver
waltungsvorschrift des Ministeriums des Innern über die 
dienstliche Beurteilung der Beamten im Landesdienst vom 
28. März 2008 (ABl. S. 1073) in der jeweils geltenden Fassung 
nebst diesbezüglicher Allgemeiner Verfügung des Staatssekre
tärs im Ministerium der Justiz über die Ausführungsbestim
mungen zur Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des In
nern über die dienstliche Beurteilung der Beamten im Landes
dienst vom 25. September 2008 (JMBl. S. 138). 

(3) Über die Zulassung zur Einführungszeit entscheidet der Ge
neralstaatsanwalt des Landes Brandenburg. Er kann die per
sönliche Vorstellung des Bewerbers anordnen und weitere Fest
stellungen über seine Eignung veranlassen. Die zuständige 
Dienstbehörde kann den Bewerber im Einzelfall auf Wunsch 
des Bewerbers im Einvernehmen mit der Generalstaatsanwalt
schaft vor der Zulassung zur Ausbildung für eine bis zu drei
wöchige Hospitation unter Anleitung eines mit der Ausbildung 
von Amtsanwälten vertrauten Amtsanwaltes abordnen. 

§ 4 
Rechtsstellung 

Die zur Ausbildung zugelassenen Beamten verbleiben in ihrer 
bisherigen Rechtsstellung. 

Abschnitt 2 
Ausbildung 

§ 5 
Dauer der Einführungszeit 

(1) Die Einführungszeit umfasst eine Ausbildungszeit von 
15 Monaten und endet mit der schriftlichen Prüfung. Bis zum 
Abschluss der mündlichen Prüfung werden die Beamten weiter
hin bei einer Staatsanwaltschaft beschäftigt. 

(2) Urlaubs- und Krankheitszeiten können auf die Ausbildung 
angerechnet werden. Durch die Anrechnungen darf der Erfolg 
der Ausbildung nicht beeinträchtigt werden. Urlaubszeiten sol
len nur insoweit angerechnet werden, als sie zusammen wäh
rend der ganzen Einführungszeit das Eineinviertelfache des je
weils zustehenden Jahres-Erholungsurlaubs nicht überschrei
ten. 

§ 6 
Gliederung der Einführungszeit 

Die Einführungszeit gliedert sich wie folgt: 

– 	 erster Abschnitt (1. bis einschließlich 4. Monat): 
fachwissenschaftliches Studium I, 

– 	 zweiter Abschnitt (5. bis einschließlich 13. Monat): 
fachpraktische Ausbildung in den Geschäften des Amtsan
waltsdienstes bei einer Staatsanwaltschaft, 

–	 dritter Abschnitt (14. und 15. Monat): 
fachwissenschaftliches Studium II. 



182 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 12 vom 8. Mai 2009 

§ 7 
Fachwissenschaftliches Studium 

Das fachwissenschaftliche Studium I und II, auf das die Be
stimmungen über das fachwissenschaftliche Studium der Ver
ordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des Amtsanwaltsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
6. November 2006 (GV. NRW. S. 520) in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden sind, findet an der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen statt. 

§ 8 
Fachpraktische Ausbildung 

(1) Der zweite Ausbildungsabschnitt ist der praktischen Ein
führung in die Geschäfte des Amtsanwaltsdienstes gewidmet. 
Die im fachwissenschaftlichen Studium I erworbenen Kennt
nisse sollen in der Praxis angewandt werden. Die Beamten sol
len so gefördert werden, dass sie am Schluss der Ausbildung in 
der Lage sind, die Aufgaben eines Amtsanwaltes selbstständig 
zu erledigen. 

(2) Die Beamten sollen in der Verfolgung und Aufklärung von 
Straftaten, in dem Entwurf von Anklagen, Strafbefehlen und 
Einstellungsbescheiden sowie in der Vertretung der Anklage 
vor Gericht (Vortrag) geübt werden. Dabei sind sie zunächst 
nur in den wichtigsten Geschäften des Amtsanwaltsdienstes 
anzuleiten, in wenigen, aber zur Ausbildung besonders geeig
neten Sachen gründlich zu unterweisen und an eine sorgfältige 
und zweckmäßige Arbeitsweise zu gewöhnen. Im weiteren Ver
lauf der Ausbildung ist die Zahl der zugeteilten Sachakten mit 
dem Ziel zu steigern, dass auch ein größeres Aufgabengebiet 
zügig, aber sorgfältig bearbeitet werden kann. 

§ 9 
Organisation der fachpraktischen Ausbildung 

(1) Die fachpraktische Ausbildung im zweiten Ausbildungsab
schnitt leitet der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg. 
Er bestimmt die Staatsanwaltschaft, bei der die Beamten aus
gebildet werden. 

(2) Für die Organisation der Ausbildung im zweiten Ausbil
dungsabschnitt im Einzelnen ist der Leiter der Staatsanwalt
schaft zuständig, der der Beamte zur Ausbildung zugewiesen 
ist. Er bestimmt die Staatsanwälte oder Amtsanwälte, die den 
Beamten ausbilden sollen. Mit der Ausbildung sind nur solche 
Kräfte zu betrauen, die über die notwendigen Kenntnisse verfü
gen und nach ihrer Persönlichkeit hierzu geeignet sind. Die 
Ausbilder sind verpflichtet, die ihnen überwiesenen Beamten 
mit allen im Bereich der Amtsanwaltschaft vorkommenden Ar
beiten zu befassen. Der Generalstaatsanwalt des Landes Bran
denburg ist befugt, für die Ausbildung im Einzelnen weitere 
Weisungen zu geben. 

(3) Durch Zuteilung praktischer Arbeiten aus den Ausbil
dungsgebieten soll dazu angehalten werden, sich mit den ein
schlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen ver
traut zu machen, sich in der Bildung eines eigenen Stand

punktes zu schulen und sich an selbstständiges Arbeiten zu 
gewöhnen. 

(4) Die Beamten sind verpflichtet, durch Selbststudium an der 
Vervollkommnung ihres fachlichen Wissens zu arbeiten. 

(5) Innerhalb der letzten zwei Monate des zweiten Ausbil
dungsabschnitts prüft der Leiter der ausbildenden Staatsanwalt
schaft nach Absatz 2 oder eine von ihm beauftragte Person in 
mindestens einer Hauptverhandlung, ob der Beamte die für den 
Amtsanwaltsdienst erforderliche Redegabe, Gewandtheit und Si
cherheit besitzt. Hierüber ist ein besonderes Zeugnis auszustel
len und von dem Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg 
zu dem Ausbildungsheft bei den Personalakten des Beamten zu 
nehmen. 

(6) Zwei Wochen vor Beendigung des zweiten Ausbildungsab
schnitts berichtet der Leiter der ausbildenden Staatsanwaltschaft 
nach Anhörung des Ausbildungsleiters dem Generalstaatsan
walt des Landes Brandenburg schriftlich, ob der Beamte das Ziel 
des Ausbildungsabschnitts voraussichtlich erreichen wird. § 13 
bleibt unberührt. 

§ 10 
Begleitende Lehrveranstaltungen 

(1) Neben der fachpraktischen Ausbildung im zweiten Ausbil
dungsabschnitt sind die Beamten verpflichtet, an begleitenden 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Der Generalstaatsanwalt des 
Landes Brandenburg bestimmt zur Durchführung dieses Unter
richts hierfür geeignete Staatsanwaltschaften und überträgt die 
Leitung dortigen geeigneten Kräften aus dem staats- oder amts
anwaltlichen Dienst. 

(2) Der Unterricht ist auf die Wiederholung und Vertiefung der 
im fachwissenschaftlichen Studium I erworbenen theoretischen 
Kenntnisse auszurichten. Ferner soll er die während der prakti
schen Tätigkeit im zweiten Ausbildungsabschnitt erworbenen 
Kenntnisse systematisieren und die Beamten auf das fachwis
senschaftliche Studium II vorbereiten. 

(3) Der Begleitunterricht soll nach Maßgabe eines Lehrplans, 
der mit den an dem gemeinsamen Studiengang beteiligten Lan
desjustizverwaltungen abgestimmt ist, folgende Gebiete und Auf
gabenstellungen umfassen: 

1. 	Allgemeiner und Besonderer Teil des materiellen Straf
rechts, 

2. Straßenverkehrsrecht, 
3. Strafprozessrecht, 
4. 	 Klausur-, Vortrags- und Verfügungstechnik, 
5. 	 Übung von Sachvortrag und Schlussvortrag, 
6. 	 Anfertigung und Besprechung von sechs Aufsichtsarbei

ten, von denen je eine ihren Schwerpunkt im Straßenver
kehrs- und Strafprozessrecht haben soll, 

7. Wiederholung und Vertiefung. 

(4) Die Aufsichtsarbeiten sind durch die zuständige Lehrkraft 
zu begutachten, mit einer Note nach § 12 Absatz 1 zu bewerten 
und mit dem Beamten zu besprechen. 
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§ 11 
Zeugnisse 

(1) Jeder, dem ein Beamter für mindestens einen Monat zur 
Ausbildung zugewiesen ist, hat ein eingehendes Zeugnis über 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sowie über den 
Stand der Ausbildung und Führung zu erstellen. Die Beurtei
lung schließt mit einer der in § 12 Absatz 1 genannten Noten 
und Punktzahlen ab. Unterschreitet die Ausbildungszeit einen 
Monat, so ist anstelle des Zeugnisses eine Bescheinigung über 
die Dauer und den Gegenstand der Ausbildung zu erteilen. 

(2) Am Ende des fachwissenschaftlichen Studiums I und II er
hält der Beamte jeweils ein den Erfordernissen des Absatzes 1 
entsprechendes Abschlusszeugnis. Am Ende des zweiten Aus
bildungsabschnitts ist durch den Leiter der ausbildenden Staats
anwaltschaft ein den Erfordernissen des Absatzes 1 entspre
chendes Abschlusszeugnis zu erstellen. 

(3) Jedes Zeugnis ist dem Beamten zur Kenntnisnahme vorzu
legen; es ist Gelegenheit zur Besprechung zu geben. Die Zeug
nisse sind mit einer etwaigen Gegenäußerung des Beamten 
von dem Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg zu dem 
Ausbildungsheft bei den Personalakten des Beamten zu neh
men. 

§ 12 
Noten 

(1) Die Leistungen in der Einführungszeit sind wie folgt zu be
werten: 

sehr gut = 16 bis 18 Punkte eine besonders hervor
ragende Leistung 

gut = 13 bis 15 Punkte eine erheblich über den 
durchschnittlichen An
forderungen liegende 
Leistung 

vollbefriedigend = 10 bis 12 Punkte eine über den durch
schnittlichen Anforde
rungen liegende Leis
tung 

befriedigend = 7 bis 9 Punkte	 eine Leistung, die in 
jeder Hinsicht durch
schnittlichen Anforde
rungen entspricht 

ausreichend = 4 bis 6 Punkte 	 eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel durch
schnittlichen Anforde
rungen noch entspricht 

mangelhaft = 1 bis 3 Punkte	 eine an erheblichen 
Mängeln leidende, im 
Ganzen nicht mehr 
brauchbare Leistung 

ungenügend = 0 Punkte 	 eine völlig unbrauchba
re Leistung. 

(2) Sofern Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamtbewer
tungen zusammengefasst werden, entsprechen den ermittelten 
Punkten folgende Notenbezeichnungen: 

14,00 bis 18,00 Punkte: sehr gut 

11,50 bis 13,99 Punkte: gut 

9,00 bis 11,49 Punkte: vollbefriedigend 

6,50 bis 8,99 Punkte: befriedigend 

4,00 bis 6,49 Punkte: ausreichend 

1,50 bis 3,99 Punkte: mangelhaft 

0 bis 1,49 Punkte: ungenügend. 

§ 13 
Widerruf 

Erfüllt ein Beamter die an ihn zu stellenden Anforderungen in 
körperlicher, seelischer, geistiger, charakterlicher oder sonsti
ger personenbezogener Hinsicht nicht oder werden fortgesetzt 
nur mangelhafte oder ungenügende Leistungen erbracht, so kann 
die Zulassung zur Einführungszeit widerrufen werden. Die Ent
scheidung trifft der Generalstaatsanwalt des Landes Branden
burg nach vorheriger Anhörung des Beamten. 

Abschnitt 3

Amtsanwaltsprüfung; Rechtsstellung nach 


bestandener Prüfung


§ 14 
Amtsanwaltsprüfung 

Die Amtsanwaltsprüfung, für die die Bestimmungen über das 
gemeinsame Prüfungsamt in Teil 2 des Staatsvertrages über die 
Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges für den Amts
anwaltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungs
amtes für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung in Verbindung 
mit § 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Einrichtung ei
nes gemeinsamen Studienganges für den Amtsanwaltsdienst 
und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die 
Abnahme der Amtsanwaltsprüfung vom 30. November 2007 
(GVBl. I S. 190; 2008 I S. 58) und die Bestimmungen des Drit
ten Abschnitts der Verordnung über die Ausbildung und Prü
fung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen gelten, findet vor dem Landesjustizprü
fungsamt Nordrhein-Westfalen statt. Die Vorstellung zur Prü
fung nach § 16 der Verordnung über die Ausbildung und Prü
fung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die Entscheidung nach § 27 Absatz 2 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf
bahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes Nordrhein-Westfa
len obliegt dem Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg. 

§ 15 
Rechtsstellung nach bestandener Prüfung 

(1) Mit Erfolg geprüfte Beamte sind möglichst im Amtsan
waltsdienst zu verwenden. Sie führen während der Zeit, in der 
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sie als Amtsanwälte tätig, aber noch nicht ernannt worden sind, 
ihre bisherige Amts- oder Dienstbezeichnung weiter mit dem 
Zusatz „beauftragte Amtsanwältin“ oder „beauftragter Amtsan
walt“, abgekürzt „Amtsanwältin (b)“ oder „Amtsanwalt (b)“. 

(2) Die Ernennung zur Amtsanwältin oder zum Amtsanwalt 
soll regelmäßig erst nach einjähriger Tätigkeit als beauftragte 
Amtsanwältin oder beauftragter Amtsanwalt erfolgen. Die Be
währungszeit kann in Ausnahmefällen durch den Generalstaats
anwalt des Landes Brandenburg abgekürzt werden. 

Abschnitt 4

Schlussvorschriften


§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbildung und Prü

fung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes 
Brandenburg vom 18. Mai 1993 (GVBl. II S. 242), die zuletzt 
durch Verordnung vom 10. November 1997 (GVBl. II S. 859) 
geändert worden ist, außer Kraft. 

Potsdam, den 2. Mai 2009 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 
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